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Artikel 16: Flexibilitätsklausel

(1) Erscheint ein Tätigwerden der Union im Rahmen der in Teil II festgelegten Politik
erforderlich, um eines der Ziele dieser Verfassung zu verwirklichen, und sind in dieser
Verfassung die hierfür erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen, so erlässt der Rat
[einstimmig] mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission, nach Anhörung
des Ausschusses der Regionen und des Wirtschafts- und Sozialausschusses und nach
Zustimmung des Europäischen Parlaments die geeigneten Vorschriften.

Explication éventuelle :
In der Union der 25 Mitgliedsstaaten sollte grundsätzlich von der einstimmigen Entscheidung
abgegangen werden, wenn nicht ganz besondere Gründe für deren Beibehaltung sprechen. Artikel
16 verspricht unanwendbar zu werden, wenn hier Einstimmigkeit gefordert wird.
Bei Fragen, die gerade für die in den beiden Ausschüssen vertretenen Gruppen von besonderem
Interesse sind, sollen die Ausschüsse auch gehört werden. Ich trete nicht für erweiterte Klagsrechte,
aber für deutlich bessere Informationsflüsse ein.


